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Antrag auf Änderung der Förderungsmodalitäten zur musikalischen 
Nachwuchsförderung und zum Betrieb des Jugend-Sinfonieorchesters 
Ahrensburg 
Seit Januar 2016 wird die Zusammenarbeit des Vereins Jugendorchester Ahrensburg e.V. 
(aVJOA") und der Stadt Ahrensburg (.Stadt") durch einen Kooperationsvertrag geregelt. In einer 
Neufassung des Vertrags, die zu Beginn des Jahres 2019 in Kraft trat und dem gleichzeitig das 
Gymnasium Stormarnschule (aSchule") als weiterer Vertragspartner hinzutrat, wurde die 
finanzielle Förderung der musikalischen Nachwuchsarbeit und des Jugend-Sinfonieorchesters 
Ahrensburg (.JSOA") seitens der Stadt neu geregelt. Der Kooperationsvertrag ist zunächst bis 
Ende 2021 befristet und kann aktuell anhand der Entwicklungen zwischen den Vertragspartnern 
neu verhandelt werden. 

Der Vertrag sieht vor, dass die Stadt jährlich Mittel in Höhe von bis zu 35.000,- € für 
Personalkosten für 

• die künstlerische Leitung,
• die Nachwuchsförderung,
• das Orchestermanagement sowie
• Stimmproben

bereitstellt und derVJOA dafür einen Eigenanteil von 9.778,- € übernimmt. 

In der Berechnung der Stimmproben waren jährlich bis zu 30 Proben mit einzelnen Instrumenten
gruppen des JSOA zugrunde gelegt worden; nicht in der Kalkulation enthalten waren jedoch 
Ausgaben für Streicherproben des Freitagorchesters der Stormarnschule. Derartige Proben waren 
vor der Neufassung des Kooperationsvertrags regelmäßig von einer von der Stadt beschäftigten 
Geigenlehrkraft durchgeführt worden. In Absprache mit der Leitung des Freitagorchesters war es 
sinnvoll, auch diese Proben weiterzuführen, wobei die Finanzierung zunächst nicht geklärt war: 
Obwohl es sich beim Freitagorchester um eines der Schulorchester der Stormarnschule handelt, 
war die Schule nicht in der Lage, Mittel für die Streicherproben bereitzustellen. Die Proben wurden 
Anfang 2019 zunächst unentgeltlich fortgesetzt; als dies nicht mehr möglich war, hat sich der 

VJOA bereit erklärt, die Kosten von bis zu 1.350,- € pro Jahr zu übernehmen. 

Auf der Basis einer Absprache mit der Stadt konnten die tatsächlichen Kosten für die 
Streicherproben des Freitagorchesters mit den JSOA-Stimmproben verrechnet werden. Dass 
damit 2020 die vorgesehenen Kosten fü� Stimmproben nicht überschritten wurden, lag im 
Wesentlichen am pandemiebedingen Ausfall der meisten Proben von JSOA und Freitagorchester. 
Auch für 2021 ist damit zu rechnen, dass die Kosten für Stimmproben des JSOA und 
Streicherproben des Freitagorchesters unterhalb dieser Schwelle liegen werden. 

Anders sieht es in den kommenden Jahren aus: Gerade in den Jahren nach der Pandemie wird es 
außerordentlich wichtig sein, in die Nachwuchsförderung zu investieren, um die durch den Ausfall 
der Orchesterprobenarbeit entstandenen Defizite schnell auszugleichen und einen irreversiblen 
Rückgang der Mitgliederzahlen und der Qualität sowohl in den Schulorchestern als auch im JSOA 
zu verhindern. 
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